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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. SCHRANZ, Mag. Brigitte EDERER, 
Ing. NEDWED, Dr. STIPPEL, MARIZZI und Genossen haben am 12. Dezember 1990 
unter der Nr. l2l/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 
betreffend "eine Plakataktion in Wiener Neustadt" gerichtet, die folgenden 
Wortlaut hat: 

"1. Ist es richtig, daß in Wiener Neustadt Plakate mit der Aufschrift 
"Österreich war deutsch, ist deutsch und bleibt deutsch" vorgefunden 
wurden? 

2. Ist es richtig, daß die Parolen mit dem Ausdruck "Sturmtruppe Ost" 
versehen waren, wobei auch ein altes Runenzeichen in die Parolen ein
gearbeitet wurde? 

3. Konnte seitens der Organe der öffentlichen Sicherheit verifiziert 
werden, daß die Aufkleber und Plakate im Stadtparteilokal der FPÖ 
vervielfältigt wurden? 

4. Ist es richtig, daß im Stadtparteilokal der FPÖ Wiener Neustadt Mit
glieder der "Sturmtruppe" aufgefunden wurden? 

.5. Wurde aufgrund des Sachverhalts die Gruppe wegen Verbreitung von NS
Gedankenguts angezeigt? 

6. Is~ es richtig, daß der Stadtparteiobmann Wolfgang Haberler von der 
FPO öffentlich erwogen hat, wegen der Polizeiaktion im Parteilokal 
eine Anzeige wegen "Hausfriedensbruchs" zu machen? 

7. Wenn ja, wurde die Anzeige bereits eingebracht?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Ja. ./2 
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Zu Frage 2: 

Ja, die SS-Runewar zu Beginn des Wortes "Sturmtruppe" angebracht. 

Zu Frage 3: 

Ja. 

Zu Frage 4: 

Ja. 

Zu Frage 5: 

Ja. 
Die Anzeigeerstattung nach dem Verbotsgesetz und wegen Verdachtes der 
boshaften Schachbeschädigung erfolgte am 4.12.1990 und ist bei der 
StA. Wr. Neustadt anhängig. 

Zu Frage 6: 

Ja, diese Absicht wurde in den Medien publiziert. 

Zu Frage 7: 

Eine diesbezügliche Anzeigeerstattung erfolgte bis dato nicht. 
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